
Stadtwerke Germering, Bärenweg 13, 82110 Germering

Einzugsermächtigung

Ich/Wir erkläre(n) mich/uns damit einverstanden, dass die Stadtwerke Germering

die jeweils fälligen Beträge für

Abwasser/Frischwasser    Kunden-Nr.:       .........................................................

bis auf Widerruf zu Lasten meines/unseres

Kontos Nr.: .........................................................................................................

Bankleitzahl: .........................................................................................................

bei der .........................................................................................................

abbuchen lässt.

Name und Anschrift

...............................................................           ........................, den .......................

...............................................................

................................................................           ................................ ........................

(Unterschrift der zeichnungsberech-

                                                                             tigten Person)

Hinweise:

1. Die Teilnahme am Einzugsverfahren ist freiwillig.

2. Ihnen ist bekannt, dass das Bankinstitut durch Überweisungsträger/ Lastschriften 

über den jeweiligen Zahlungsgrund (z.B. Wassergebühren) unterrichtet wird.

3. Zur Durchführung des Abbuchungsverfahrens ist es notwendig, dass Ihre 

personenbezogenen Daten in Datenverarbeitungsanlagen gespeichert und 

verarbeitet werden.

4. Die Ermächtigung kann jederzeit widerrufen werden. Sie gilt bis zum Widerruf.

5. Bitte reichen Sie die Ermächtigung vollständig ausgefüllt und unterschrieben ein. 

Beachten Sie bitte, dass Abbuchungen von Sparkonten nicht möglich sind. Sollte 

sich Ihr Konto ändern, bitten wir um rechtzeitige Mitteilung, damit 

Rückbuchungsgebühren vermieden werden.

6. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Konto für die einzuziehenden Beträge die 

erforderliche Deckung  aufweist, andernfalls ist das kontoführende Geldinstitut 

nicht verpflichtet, den Abbuchungsaufträgen zu entsprechen. 


